
Callenberg
Gemeinde Callenberg

Kreis ZwickauFalken
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau Grumbach
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau Langenberg
Gemeinde Callenberg

Kreis ZwickauCallenberg
unserer Gemeinde
Amtsblatt

- Dorf der Generationen -
Ausgabe: 05/2022 – Erscheinungstag 14.05.2022 Auch im Internet unter: www.callenberg.de
Kostenloser Anzeiger mit Nachrichten, Anzeigen, amtlichen und nichtamtlichen Informationen

Langenchursdorf
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau Meinsdorf
Gemeinde Callenberg

Kreis ZwickauReichenbach
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau

Aus dem Inhalt:

- Wahlbekanntmachung

- Haushaltssatzung 2022

- Informationen zu Bau-
maßnahmen

- Aus dem Ortschaftsrat

- Wir gratulieren im Mai

- Schulanmeldung 

- Ausfahrt in die Kurstadt 
Bad Langensalza

Impressum:
Amtsblatt unserer Gemeinde 
Callenberg (§2 der Bekannt-
machungssatzung vom 
29.06.2015)
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung Callen-
berg, RH im OT Falken 
• Rathausstr. 40, 09337 Callenberg 
• Tel.: (03723) 69 99 60 
• Fax: 6 99 96 66 
• Internet: www.callenberg.de
Verantwortlich für den Inhalt: 
Bürgermeister Daniel Röthig
Redaktionelle Bearbeitung: 
J. Haprich • Für die Richtigkeit 
der Mitteilungen des nicht
amtlichen Teiles zeichnen die 
jeweiligen Verfasser verant-
wortlich. Wir behalten uns vor, 
Beiträge zu kürzen und zu 
überarbeiten.
Anzeigen: 
layout + design + verlag  
• Tel.: (0371) 42 24 31 
Satz/Druck: 
Druckerei Dämmig Chemnitz 
• Tel.: (0371) 41 42 33
Verteilung: 
WVD Mediengruppe GmbH 
• Tel. (0371) 65622110 
• kostenlos an alle Haushalte



Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg  – 05/2022

2

Amtlicher teil

EnDLICH WAR ES WIEDER SO WEIt,

nach 2jähriger 
Pause loderten 
am 30.04.2022 
wieder die Hexen-
feuer in unserer 
Gemeinde. In fast 
allen Ortsteilen 
fanden die tradi-
tionellen Brauch-
tumsfeuer statt. 
Ich war glatt weg 

überwältigt, wie viel Leute sich am Samstagabend auf den Weg 
gemacht hatten, um bei diesem Spektakel dabei zu sein.
An der Stelle möchte ich gleich allen Organisatoren und den 
Ortswehren danken, dass sie den Abend für unsere Bevölkerung 
so genial gestaltet hatten.
Auch muss ich lobend erwähnen, dass es keine Zwischenfälle 
oder verbotene Feuer gab, jedenfalls wurde nichts gemeldet. Ich 
hoffe, Sie haben alle die jeweiligen Feuer genossen und sind gut 
in den Mai gekommen. Da ich bei allen Feuern vor Ort war, kann 
ich nur bestätigen, dass es eine sehr gute Stimmung war und 
die Leute froh waren, dass alles wieder so stattfand, wie vor 2 
Jahren.

Im Gemeinderat haben wir die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan beschlossen. Nach Prüfung durch die Kommunal und 
Rechtsaufsicht wurde unser Haushalt ohne Einschränkungen 
und Hinweise genehmigt und in diesem Amtsblatt veröffentlicht. 
Sollte alles klappen, haben wir ab dem 23.05.2022 einen geneh-
migten Haushalt, mit dem wir arbeiten können.
Wer sich die Zahlen anschaut, der sieht aber schon, dass wir 
vorsichtig wirtschaften müssen. Der Gemeinderat und die Ver-
waltung sind angehalten jede Ausgabe zu überdenken, denn wir 
wollen auch weiterhin, dass unsere Gemeinde finanziell so stabil 
bleibt wie sie die letzten Jahre war.

Mit unserem Bauvorhaben „Sommerküche“ auf dem Schulsport-
platz in Langenberg befinden wir uns auf der Zielgeraden. Die 
Arbeiten am Außengelände laufen und im Inneren muss noch die 
Küche geliefert und aufgebaut werden.
Beim Schulfest am 19.05.2022 wollen wir den Eltern einen ers-
ten Blick in unseren neuen „Klassenraum“ ermöglichen, bevor 
wir am 01.07.2022 die offizielle Freigabe vollziehen. Die ersten 
Meinungen zum Gebäude an sich sind schon eingetroffen und 
der überwiegende Teil findet es eine absolute Bereicherung für 
unsere Grundschüler.
Auch möchte ich den Eltern und Lehrern danken, welche in ge-
meinschaftlicher Arbeit noch die Hochbeete beisteuern wollen. 
Ein schönes Projekt, was uns sehr hilft.
Auf dem Gelände wird auch noch ein Trampolin installiert, wel-
ches der Langenberger Sportverein beisteuert verbaut, auch da 
ein großes Dankeschön.

Sie sehen es sind manchmal die kleinen Dinge die weiterhelfen 
und zusammen arbeiten heißt dann auch zusammen erleben.

Im Mai wird der Gemeinderat und einige Ortschaftsräte zu einer 
Ausfahrt aufbrechen. Es wird ein Treffen zwischen dem Gemein-
derat der Gemeinde Callenberg und der Gemeinde Schwepnitz 
stattfinden. Nachdem sich die Verwaltungen ja schon mal getrof-

fen hatten und seitdem ein reger Austausch stattfindet, war es 
der Wunsch des Gemeinderates ein ebensolches Treffen statt-
finden zu lassen.

Dieser interkommunale Austausch ist wichtig für den Blick über 
den Tellerrand. Den vielleicht gibt es Ideen oder Dinge, die man 
gemeinsam angehen kann und es muss ja nicht jeder das Fahr-
rad neu erfinden.

Nachdem im März/April die Hilfsaktion für die Ukraine in Rei-
chenbach organisiert wurde, hat auch unsere Gemeindefeuer-
wehr sich an einer Unterstützung von ukrainischen Feuerwehren 
beteiligt und Material was von unseren Wehren nicht mehr be-
nötigt wurde als Unterstützung mit abgegeben. Ein großes Dan-
keschön.

Nun noch eine Information aus dem Rathaus. Am 27.05.2022, 
dem Tag nach Himmelfahrt, bleibt die Gemeindeverwaltung ge-
schlossen und ist auch nicht telefonisch erreichbar.
Seit dem 01.05.2022 zählt eine neue Mitarbeiterin im Fachbereich 
der Bauverwaltung zu unserem Team. Sie betreut ab sofort den 
Bereich Gebäude und Liegenschaftsmanagement. Frau Klotz 
befindet sich derzeit in der Einarbeitungsphase. Am 16.05.2022 
darf ich dann noch einen neuen Mitarbeiter im Rathaus begrü-
ßen. Herr Schrödter aus Langenchursdorf wird ab diesem Tag 
unser Personal im Fachbereich Zentrale Dienste unterstützen 
und für den Bereich Archiv und Digitalisierung zuständig sein. 
Beiden ein herzliches Willkommen im Team!

Am 03.05.2022 gab es ein Treffen aller Ortschaftsräte. Ein The-
ma war das Jahr 2025. Sie werden sich jetzt fragen, warum das 
Jahr 2025. In diesem Jahr besteht die Gemeinde Callenberg mit 
Ihren 7 Ortsteilen 25 Jahre. Wir waren uns einig, dass dieses 
Jahr ein Festjahr für die gesamte Gemeinde wird, jeder Ortsteil 
wird ortsspezifische kleinere Veranstaltungen organisieren und 
zum Höhepunkt soll es ein gemeinsames großes Dorffest für alle 
Ortsteile geben an einem zentralen Platz. Jeder ist mit aufgefor-
dert seine Ideen dazu einzubringen und ich bin mir sicher, die 
Ortsvorsteher und Ortschaftsräte sind sehr froh über jegliche Un-
terstützung und Idee. Bitte wenden Sie sich an diejenigen.

Zum Abschluss hoffe ich, dass unsere Abiturienten viel Erfolg bei 
Ihren Abiturprüfungen hatten und alle anderen Schulabgänger 
genauso bei Ihren Prüfungen viel Erfolg haben.
Allen die Jugendweihe und Konfirmation bzw. Kommunion ha-
ben auf dem Weg zum Erwachsen werden ein paar Hürden um 
das Erwachsenenleben kennenzulernen, aber auch die nötigen 
Erfahrungen um im Leben zurechtzukommen. Genießt die Zeit, 
denn die Zeit der Jugend ist die Schönste.

Ich wünsche allen einen wunderschönen Monat Mai, meiner Mei-
nung nach der schönste Monat des Jahres.

Ihr Bürgermeister

Daniel Röthig   

Zutreffendes bitte ankreuzen X und/oder ausfüllen. 
 

X Gemeinde/Stadt Callenberg 
 Landkreis  

 
 

Wahlbekanntmachung 
 

 
1. Am  

Datum 
 

12.06.2022 findet die Wahl des Landrates statt. 
 

Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

Der Termin eines zweiten Wahlgangs für die Wahl des Landrats ist der 

Datum 
 

03.07.2022 
 
2.   
 

X Die Gemeinde ist in folgende Anzahl 
 

7 
Wahlbezirke 1) eingeteilt: 

  
 

 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 

21. Tag v. d. Wahl 
 

22.05.2022  
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wäh-
len kann.  
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahl-
raum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser 
Stelle das durchgestrichene Symbol. 

 
 

 Wahlbezirk Abgrenzung des 
Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

1 
(barrierefrei) 

Callenberg Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ 
Hauptstraße 67 
09337 Callenberg/OT Callenberg 
 

2 
(nicht barriere-

frei) 

Falken ehem. Feuerwehrgebäude Falken 
Hohensteiner Straße 3 
09337 Callenberg/OT Falken 
 

3 
(nicht barriere-

frei) 

Grumbach FW Gerätehaus Grumbach 
Am Kiefernberg 30 
09337 Callenberg/OT Grumbach 
 

4 
(barrierefrei) 

Langenberg 
 

Grundschule Langenberg 
Am Sportplatz 2 
09337 Callenberg/OT Langenberg 
 

5 
(barrierefrei) 

Langenchursdorf Kirchgemeindesaal 
Schulstraße 19 
09337 Callenberg/OT Langenchursdorf 
 

6 
(barrierefrei) 

Meinsdorf Grundschule Langenberg 
Am Sportplatz 2 
09337 Callenberg/OT Langenberg 
 

7 
(nicht barriere-
frei) 

Reichenbach Kulturelle Begegnunsstätte 
Straße des Friedens 40 
09337 Callenberg/OT Reichenbach 

Anlage 26 (zu § 27 Absatz 1 und 2 KomWO) 
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Anlage 26 (zu § 27 Absatz 1 und 2 KomWO) 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  
anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
Datum, Uhrzeit  Ort 

12.06.2022, 15:30 
ggf.  
03.07.2022, 15:30 Uhr im 

Rathaus (Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken) 

zusammen. 
 

3.  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Die Stimmzettel für die Wahl des Landrats sind von 
 

rosa  Farbe 

Die Stimmzettel für den zweiten Wahlgang des Landrats sind von 
 

gelber  Farbe 

Der Stimmzettel wird im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt. 
 

4.  Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, den Beruf oder Stand und die Postleitzahl sowie 
den Wohnort der nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift der Bewerber der zugelasse-
nen Wahlvorschläge in der nach § 19 Absatz 7 KomWO festgestellten Reihenfolge. 

 
5.  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel  
 aufgeführten Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet. 
 
6. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalaus-
weis oder Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubrin-
gen. Die Wahlbenachrichtigung wird bei der Wahl wegen eines etwaigen zweiten Wahlganges nicht abgegeben. 
Beim zweiten Wahlgang soll sie abgegeben werden. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Das Fotografieren und das Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

 
7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlge-

biets oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwah-
len kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets erfolgen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 

einen amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag), dem Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeinde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde abgegeben werden. 
 
9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der 

nicht schreiben oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, 
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 
3 StGB). 
 

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unter-
schriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 
 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahl-
entscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 

 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  
anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
Datum, Uhrzeit  Ort 

12.06.2022, 15:30 
ggf.  
03.07.2022, 15:30 Uhr im 

Rathaus (Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken) 

zusammen. 
 

3.  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Die Stimmzettel für die Wahl des Landrats sind von 
 

rosa  Farbe 

Die Stimmzettel für den zweiten Wahlgang des Landrats sind von 
 

gelber  Farbe 

Der Stimmzettel wird im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt. 
 

4.  Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, den Beruf oder Stand und die Postleitzahl sowie 
den Wohnort der nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift der Bewerber der zugelasse-
nen Wahlvorschläge in der nach § 19 Absatz 7 KomWO festgestellten Reihenfolge. 

 
5.  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel  
 aufgeführten Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet. 
 
6. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalaus-
weis oder Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubrin-
gen. Die Wahlbenachrichtigung wird bei der Wahl wegen eines etwaigen zweiten Wahlganges nicht abgegeben. 
Beim zweiten Wahlgang soll sie abgegeben werden. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Das Fotografieren und das Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

 
7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlge-

biets oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwah-
len kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets erfolgen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 

einen amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag), dem Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeinde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde abgegeben werden. 
 
9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der 

nicht schreiben oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, 
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 
3 StGB). 
 

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unter-
schriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 
 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahl-
entscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 

 

Datum 

 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 
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Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

Der Termin eines zweiten Wahlgangs für die Wahl des Landrats ist der 

Datum 
 

03.07.2022 
 
2.   
 

X Die Gemeinde ist in folgende Anzahl 
 

7 
Wahlbezirke 1) eingeteilt: 

  
 

 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 

21. Tag v. d. Wahl 
 

22.05.2022  
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte wäh-
len kann.  
Wenn der Wahlraum barrierefrei erreichbar ist, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung unter dem Wahl-
raum das entsprechende Symbol für Barrierefreiheit (Rollstuhlpiktogramm). Andernfalls findet sich an dieser 
Stelle das durchgestrichene Symbol. 

 
 

 Wahlbezirk Abgrenzung des 
Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

1 
(barrierefrei) 

Callenberg Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ 
Hauptstraße 67 
09337 Callenberg/OT Callenberg 
 

2 
(nicht barriere-

frei) 

Falken ehem. Feuerwehrgebäude Falken 
Hohensteiner Straße 3 
09337 Callenberg/OT Falken 
 

3 
(nicht barriere-

frei) 

Grumbach FW Gerätehaus Grumbach 
Am Kiefernberg 30 
09337 Callenberg/OT Grumbach 
 

4 
(barrierefrei) 

Langenberg 
 

Grundschule Langenberg 
Am Sportplatz 2 
09337 Callenberg/OT Langenberg 
 

5 
(barrierefrei) 

Langenchursdorf Kirchgemeindesaal 
Schulstraße 19 
09337 Callenberg/OT Langenchursdorf 
 

6 
(barrierefrei) 

Meinsdorf Grundschule Langenberg 
Am Sportplatz 2 
09337 Callenberg/OT Langenberg 
 

7 
(nicht barriere-
frei) 

Reichenbach Kulturelle Begegnunsstätte 
Straße des Friedens 40 
09337 Callenberg/OT Reichenbach 

Anlage 26 (zu § 27 Absatz 1 und 2 KomWO) 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  
anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
Datum, Uhrzeit  Ort 

12.06.2022, 15:30 
ggf.  
03.07.2022, 15:30 Uhr im 

Rathaus (Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken) 

zusammen. 
 

3.  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Die Stimmzettel für die Wahl des Landrats sind von 
 

rosa  Farbe 

Die Stimmzettel für den zweiten Wahlgang des Landrats sind von 
 

gelber  Farbe 

Der Stimmzettel wird im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt. 
 

4.  Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, den Beruf oder Stand und die Postleitzahl sowie 
den Wohnort der nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift der Bewerber der zugelasse-
nen Wahlvorschläge in der nach § 19 Absatz 7 KomWO festgestellten Reihenfolge. 

 
5.  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel  
 aufgeführten Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet. 
 
6. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalaus-
weis oder Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubrin-
gen. Die Wahlbenachrichtigung wird bei der Wahl wegen eines etwaigen zweiten Wahlganges nicht abgegeben. 
Beim zweiten Wahlgang soll sie abgegeben werden. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Das Fotografieren und das Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

 
7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlge-

biets oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwah-
len kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets erfolgen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 

einen amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag), dem Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeinde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde abgegeben werden. 
 
9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der 

nicht schreiben oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, 
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 
3 StGB). 
 

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unter-
schriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 
 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahl-
entscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 

 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungsprüfung und  
anschließenden Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
Datum, Uhrzeit  Ort 

12.06.2022, 15:30 
ggf.  
03.07.2022, 15:30 Uhr im 

Rathaus (Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken) 

zusammen. 
 

3.  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Die Stimmzettel für die Wahl des Landrats sind von 
 

rosa  Farbe 

Die Stimmzettel für den zweiten Wahlgang des Landrats sind von 
 

gelber  Farbe 

Der Stimmzettel wird im Wahlraum bereitgehalten und dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt. 
 

4.  Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, den Beruf oder Stand und die Postleitzahl sowie 
den Wohnort der nach § 20 Absatz 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift der Bewerber der zugelasse-
nen Wahlvorschläge in der nach § 19 Absatz 7 KomWO festgestellten Reihenfolge. 

 
5.  Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel  
 aufgeführten Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise kennzeichnet. 
 
6. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalaus-
weis oder Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubrin-
gen. Die Wahlbenachrichtigung wird bei der Wahl wegen eines etwaigen zweiten Wahlganges nicht abgegeben. 
Beim zweiten Wahlgang soll sie abgegeben werden. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Das Fotografieren und das Filmen in der Wahlkabine ist verboten. 

 
7. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Wahlge-

biets oder durch Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für mehrere gleichzeitig durchzuführende Kommunalwah-
len kann die persönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten Wahlgebiets erfolgen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 

einen amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag), dem Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung an Eides statt so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeinde übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

Der Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde abgegeben werden. 
 
9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ein Wahlberechtigter, der 

nicht schreiben oder lesen kann oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, 
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 
3 StGB). 
 

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unter-
schriftensammlung verboten (§ 17 Absatz 2 KomWG). 
 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahl-
entscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig (§ 17 Absatz 3 KomWG). 

 

Datum 

 
 
 
 

(Dienstsiegel) 

Unterschrift 

 
 
 
 

 
     

1) Wenn Sonderwahlbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzuführen. 
2) Für Gemeinden, die in eine größere Anzahl von Wahlbezirken eingeteilt sind. 
 

14.05.2022

Öffnungszeiten Briefwahllokal:

Das Briefwahllokal hat ab dem 30. Mai 2022 mit folgenden Öff-
nungszeiten geöffnet: 

Montag   9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr
   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch  9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr
Donnerstag  9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr
   14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag, 03. Juni 2022 9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr

Freitag, 10. Juni 2022 9.00 Uhr  bis 12.00 Uhr
   13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Das Briefwahllokal befindet sich im Stadthaus, Erdgeschoss 
(Durchgang durch den Innenhof).

Zur Beantragung der Briefwahlunterlagen benötigen wir von 
Ihnen folgende Unterlagen:
 ausgefüllter und unterschriebener Wahlbenachrichtigungsbrief 
sowie einen gültigen Bundespersonalausweis oder Reisepass

DER FACHBEREICH FInAnZVERWALtUnG InFORMIERt

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der je-
weils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 
26.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 

     7.180.200 Euro
 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf
     8.517.600 Euro
 Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf
     1.337.400 Euro

 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
     196.300 Euro
 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen auf
     120.000 Euro
 Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 

Haushaltssatzung der Gemeindeverwaltung Callenberg
für das Haushaltsjahr 2022
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 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf
     76.300 Euro

 Gesamtergebnis auf
     1.261.100 Euro

 Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
 Vorjahren auf
     0 Euro
 Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus 
 Vorjahren auf
     0 Euro
  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
 ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 
 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 
     481.650 Euro
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
 Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß 
 § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO
     0 Euro

 veranschlagtes Gesamtergebnis auf
     779.450 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 
     6.667.300 Euro
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf
     7.415.000 Euro
 Zahlungsmittelüberschuss oder bedarf aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
 Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
     747.700 Euro

  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 
     482.900 Euro
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 
     613.400 Euro
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf
     130.500 Euro

  Finanzierungsmittelüberschuss oder fehlbetrag als 
 Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder
 fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem 
 Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
     878.200 Euro

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf
     0 Euro
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

 Finanzierungstätigkeit auf
     54.550 Euro
 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf
     54.550 Euro
 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im 
 Haushaltsjahr auf 
     1.679.525 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden darf, wird auf 
     1.100.000 Euro

 festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land und fortstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf
     300 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
     420 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf
     0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen
(Grundsteuer D) auf
     0 Prozent
Gewerbesteuer auf
     390 Prozent

Mit Bescheid vom 29.04.2022 wurde durch das Landratsamt Zwi-
ckau die Gesetzmäßigkeit der vorgelegten Haushaltssatzung der 
Gemeinde Callenberg ohne Auflagen für das Haushaltsjahr 2022 
bestätigt.
    
Gemeindeverwaltung Callenberg, den 03.05.2022.

.......................................................
(Unterschrift Bürgermeister) (Siegel)  
Entsprechend § 76 Abs. 3 SächsGemO wird die vom Gemeinde-
rat der Gemeinde Callenberg am 26.04.2022 beschlossene 
Haushaltssatzung 2022 hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung 2022 wird mit allen Bestandteilen und An-
lagen vom 16.05.2022 für die Dauer einer Woche im Rathaus Fal-
ken (Kämmerei) wie folgt öffentlich ausgelegt oder elektronisch 
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Verkehrshinweise
B 180, Arbeiten an Brücke über ehemalige Erzbahn bei Callenberg

Am Montag, den 9. Mai beginnen die Bauarbeiten an der Brücke 
über die ehemalige Erzbahn bei Callenberg. Die Brücke aus dem 
Jahr 1955 wird abgetragen und durch einen Wellstahldurchlass 
mit einer Länge von rund 27 Metern und einer Höhe von 1,80 
Metern ersetzt. Die Umbauarbeiten sollen voraussichtlich im De-
zember abgeschlossen werden.

Mit dem Beginn der Maßnahme wird zunächst die Baustellenum-
fahrung angelegt. Danach wird das alte Bauwerk abgetragen. Im 
Zuge der Errichtung des Durchlasses wird über das Gleisbett der 
ehemaligen Bahntrasse ein KreisbogenStahlprofil angeordnet. 
Somit bleiben die beidseits der Bundesstraße angrenzenden Na-
turräume künftig weiter miteinander verbunden. 

Die Arbeiten finden unter Aufrechterhaltung des öffentlichen 
Verkehrs statt. Während der Bauzeit werden die Verkehrsteilneh-
menden mittels Ampelregelung über eine einspurig befahrbare 
Baustellenumfahrung geführt. Der Fußgängerverkehr wird eben-
falls gewährleistet.

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 500.000 
Euro. Sie werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die not-
wendigen Einschränkungen und besonders umsichtige Fahrwei-
se im Bereich der Arbeiten.

Der Regionale Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau informiert:

Im Rahmen der Baumaßnahme “Callenberg Ot Reichenbach, 
Erneuerung trinkwasserleitung Straße des Friedens“ werden 
im Bereich von Haus nr. 87 bis Haus nr. 97 und Am Mühlen-
grund Arbeiten an der trinkwasserversorgungsleitung ein-
schließlich den Hausanschlussleitungen ausgeführt.

Die Bauzeit für das Bauvorhaben ist vom 08.06.2022 bis 
07.12.2022 geplant.

Im Rahmen der Baumaßnahme “Callenberg, Erneuerung Be-
hälterausrüstung Hochbehälter Katze inkl. Fallleitung nach 
Callenberg, Grumbach und Kuhschnappel, Bauabschnitt 1“ 
werden Arbeiten an der trinkwasserversorgungsleitung ein-
schließlich den Hausanschlussleitungen ausgeführt.

Folgende Straßenabschnitte sind von der Baumaßnahme betrof-
fen:

 Hohensteiner Straße von B 180 Lich-
tensteiner Straße bis Am Kiefernberg 
85
 An der Katze von B 180 Lichtenstei-
ner Straße bis An der Katze 26

Die Bauzeit für das Bauvorhaben ist vom 07.06.2022 bis 
28.10.2022 geplant.

Beeinträchtigungen im öffentlichen Straßenverkehr für Anlieger 
und Nutzer sind durch die Baumaßnahme nicht auszuschließen, 
wofür der RZV um Verständnis bittet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 
03763 405345 an den RZV.

Ihr RZV Wasserversorgung Bereich LugauGlauchau

zur Verfügung gestellt:
Montag   9.00  12.00 Uhr und 13.00  15.00 Uhr
Dienstag  9.00  12.00 Uhr und 13.00  18.00 Uhr
Mittwoch  9.00  12.00 Uhr
Donnerstag  9.00  12.00 Uhr und 13.00  16.00 Uhr
Freitag    9.00  12.00 Uhr.

Die Einsichtnahme ist zu den genannten Zeiten unabhängig von 
den sonstigen Öffnungszeiten kostenlos für jedermann möglich.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens oder Formvorschriften zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der 

 Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder 
 b) die Verletzung der Verfahrens oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
 der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-

macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist. 

DER FACHBEREICH BAUVERWALtUnG InFORMIERt
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Die nächste Sitzung des Gemeinderates wird am 30. Mai 2022 um 19:00 Uhr stattfinden. Bitte informieren Sie sich dazu  im 
Internet unter www.callenberg.de oder an den Anschlagtafeln in den Ortsteilen. Die Sitzung wird unter Einhaltung der Auflagen 
und Bestimmungen zum Infektionsschutzgesetz durchgeführt werden, sie ist öffentlich.

AUS DEM GEMEInDERAt

Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in der Ge-
meinderatssitzung vom 26.04.2022 nachfolgende Beschlüs-
se gefasst.

 Beschluss nr. 23/2022

Der Gemeinderat beschließt die:

Haushaltssatzung der Gemeinde Callenberg
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Ge-
meinderat in der Sitzung am 26.04.2022 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem 
  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 
     7.180.200 EUR 
  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 
     8.517.600 EUR 
  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf 
      1.337.400 EUR

  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 
     196.300 EUR
  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 
 auf 
     120.000 EUR
  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 
     76.300 EUR

 Gesamtergebnis auf
      1.261.100 EUR

 Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
 Vorjahren auf
     0 EUR
  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                                                 
     0 EUR
 Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
 ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 
 Abs. 3 S.3 SächsGemO
     481.650 EUR

 Beschluss nr. 24/2022

Der Gemeinderat möge beschließt, dass die Möbel für die Som-
merküche in der Grundschule in Höhe von ca. 4.000,00 € ange-
schafft werden.

ORtSCHAFtSRAt

So sah es einmal aus

Im Interesse einer sauberen Umwelt 
und auf Wunsch zahlreicher Bürger 
fasste der Ortsschaftsrat Reichen-
bach den Beschluss zum Kauf einer 
Hundetoilette.
Weit über 300,00 € des Budgets wur-
den dafür verwendet. Dank Bauhof 
wurde sie recht schnell an einem 
beliebten Gassiweg  aufgestellt und 
von den Hundehaltern dankend und 
rege genutzt.
Die Freude wehrte aber nur kur-
ze Zeit. Bereits am 15.4.22 war der 

Sammelbehälter verschwunden und eine geordnete Ablage der 
Kotbeutel nicht mehr möglich. Über diese sinn und gehirnlose 
Tat kann man nur den Kopf schütteln. Vielleicht überlegt es sich 
der Dieb auch nochmal und stellt den Behälter zurück, wir wür-
den uns freuen.

In Kürze wird eine weitere Toilette, diesmal am Weg zur Lutherlin-
de aufgestellt.  Es wäre nur zu wünschen dass diese unbeschä-
digt bleibt.

Günter Vogel
Ortsvorsteher
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  24 Stunden am Tag – 
7 Tage die Woche. 

Wir sind für Sie erreichbar!

„Haben Sie noch Fragen? 
Wir kommen gern zu Ihnen 
nach Hause und beraten Sie

unverbindlich.“

Ihre Franziska Bürger & Team

Pflegedienst Bürger
Nutzung 17 

09353 Oberlungwitz

     www.pflegedienst-buerger.de

    www.facebook.de/PflegedienstBuerger

Ambulante Pflege

Senioren-WG  

Tagespflege  
 

03723 - 62 98 8-05 
   

fb@pflegedienst-buerger.de

Anzeigen

Wir gratulieren im Mai 2022 

Ot Callenberg 
Waldmayer, Christine zum 75. 
Neukirch, Gudrun zum 75.
Weiße, Gertraude zum 92. 
Pfefferkorn, Ingeborg zum 93. 
Wolf, Manfred zum 94. 

Ot Falken
Hartelt, Margitta zum 80.
Naumann, Anita zum 80.
Koch, Edith zum 92.

Ot Langenberg
Nachbar, Magdalene zum 85. 

Ot Langenchursdorf
Barde, Sigrid zum 75.
Heimer, Manfred zum 75.
Pobucky, Jaromir zum 85.

Ot Meinsdorf
Weber, Robert zum 80.

Ot Reichenbach 
Hartig, Sonja zum 75. 
Drauschke, Siegfried zum 85. 

Ehejubiläen 
Margita und HansDieter Heilmann 50 Ehejahre
OT Grumbach

Barbara und Wolfgang Glaß    50 Ehejahre 
Ot Callenberg 

Sabine und Dietmar Dohms   60 Ehejahre 
Ot Reichenbach

Christa und Ludwig Altmann  65 Ehejahre 
Ot Grumbach 

0371 – 41 42 33info@druckerei-daemmig.de

  Flyer 
  Falzflyer
  Post-/Klappkarten
  Visitenkarten 
  Plakate
  Kataloge
  Mappen/Ordner 
  Broschüren
  Kalender
  Aufkleber
  Eintrittskarten
  Blöcke
  Kuverts
  Briefpapier
Tischunterlagen
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nICHtAMtLICHER tEIL

Bitte nutzen Sie für das einsenden von Texten und Bildern für 
das Callenberger Amtsblatt die Emailadresse pressestelle@
callenberg.de

Bei Fragen können Sie sich, zu den unten aufgeführten 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, an Frau Haprich 
wenden. Sie erreichen Sie telefonisch unter der Telefonnummer 
03723/ 69 99 612 oder per Email an haprich@callenberg.
de. Redaktionsschluss für das Amtsblatt 06/2022 unserer 
Gemeinde ist der 27.05.2022, das Erscheinungsdatum der 
11.06.2022. Später eingehende Artikel können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. Bei Zustellungsproblemen, in 
Bezug auf das Amtsblatt unserer Gemeinde, wenden Sie sich 
bitte direkt an die CVD Mediengruppe (Verteiler) unter der 
Telefonnummer 0371/ 65 60. 

Für Werbeanzeigen, bzw. private Anzeigen kontaktieren Sie 
bitte den Verlag direkt unter der Telefonnummer 0371/ 42 24 31.

Gleichzeitig möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
Amtsblätter an folgenden Punkten ausliegen und von den 
Bürgerinnen und Bürgern dort mitgenommen werden können:

 Rathaus, OT Falken
 Frisörgeschäft Voigt, Meinsdorfer Str. 2 

(Mittwoch, Donnerstag und Freitag bis mittags)
 Bäckerei Vogel, Rathausstraße 49

 Lebensmittelmarkt Mascher, Rathausstraße 35
 BHG Langenchursdorf, Waldenburger Str. 61

 Frisörgeschäft Nitzsche,
 Bücherzelle an der KBR Reichenbach, Straße des Friedens 40 

In eigener Sache

Sprechzeiten der
Gemeindeverwaltung Callenberg

Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken
Telefon: 03723/699960, Fax: 03723/6999666

Mo geschlossen
Di 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Mi geschlossen
Do 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Fr 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Hohenstein-Ernstthal

Der Zutritt ist nur mit einem termin möglich! Bitte 
vereinbaren Sie einen termin unter der telefonnummer 
03723/ 40 23 34.

Altmarkt 30, 09337 HohensteinErnstthal
Telefon: 03723/4020, Fax: 03723/402339
EMail: buergerbuero@hohenstenernstthal.de

Mo. 09.00 – 12.00 Uhr
Di. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Mi. 09.00 – 12.00 Uhr
Do. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Fr. 09.00 – 12.00 Uhr
Sa. in jeder geraden Woche von 09.00 – 11.00 Uhr geöffnet

Wüstenbrand (in jeder ungeraden Woche)
Do. 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

notrufnummern

Polizei 110

Feuerwehrnotruf 112

Arztnotdienst 116117

Apothekennotdienst 22833

Wasserversorgung RZV 03763 405405

WAD GmbH 0172/357 86 36

Energieversorgung Envia M 0800 2305070

Gasversorgung eins 0371 451 444

 ImmobilienCenter
in Vertretung von LBS IMMOBILIEN GMBH


Sparkasse
Chemnitz

Thomas Bitterlich
Immobilienmakler
Tel. 0371 99-4923
thomas.bitterlich@spk-chemnitz.de

Geben Sie den Verkauf Ihrer Immobilie in die Hände des Marktführers.
Unser Immobilienexperte

Anzeige
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KItA / SCHULE / VEREInE / FEUERWEHR

Förderverein „Märchenland in Ritterhand e.V.“
Waldenburger Straße 77, 09337 Callenberg

OT Langenchursdorf 

Frühlingsluft und Blütenduft

ENDLICH – war unser 
erster Gedanke, als wir 
in den letzten Wochen 
von den kommenden 
Lockerungen für die 

Kindereinrichtungen hörten.  So war es 
uns das erste Mal seit langer Zeit wie-
der möglich, Muttertagsfeiern (diesmal 
in Kombination mit den Papas, die 
sonst immer etwas zu kurz kommen) 
durchzuführen. Außerdem laufen nun 
auch wieder unsere Projekttage auf 
dem Luisenhof an und wir gehen Kartoffeln legen. Darauf freuen 
sich die Kinder schon sehr!

ENDLICH – war 
unser Gedan-
ke, als sich das 
Osterfest mit 
all seinen schö-
nen Seiten nä-
herte. So fand 
auch wieder 
ein Osterbaum-
wettbewerb vor 
dem Rathaus 
in Falken statt. 
Haben Sie es 

gesehen? Der Pokal ging an die Tagesmutter Sandra Röder aus 
Langenchursdorf – Herzlichen Glückwunsch! An dieser Stelle 
möchten wir uns auch bei der Gemeinde Callenberg sowie der 
Arztpraxis Lohmann bedanken. Die Gemeindeverwaltung be-
dankte sich bei jeder teilnehmenden Einrichtung mit einem Os-
terkörbchen.
Zum Osterfest gehört ja traditionell auch unsere Osternestsu-
che in den Pfarrsträuchern in Langenchursdorf. Unsere Kinder 
bastelten sich vorher ihr eigenes Osternest und seit 3 Jahren (!) 
gingen wir das erste Mal bei schönstem Sonnenschein wieder 
auf gemeinsame Suche. Der merkwürdige grüne Osterhase, 

der immer unsere Nester 
versteckt, hatte uns sicher 
schon vermisst. Und die 
Freude war natürlich groß, 
als jedes Kind sein eigenes 
Nest (samt Inhalt) entdeck-
te.
ENDLICH – war auch unser 
Gedanke, als sich der Früh-
ling so langsam zeigte. Nun 
können wir mit den Kindern 
wieder mehr draußen sein, 
die Natur und ihre Verän-

derungen im Frühjahr bewusst erleben, Tiere beobachten und 
im Ort unterwegs sein. Viel-
leicht sehen wir uns ja?

ENDLICH – das dachten wir 
auch, als wir begannen das 
diesjährige Ritterfest zu pla-
nen. Wir wollen mit Ihnen 
gemeinsam am 2.7. unser 
(immer wieder aufgescho-
benes) Jubiläum feiern und 
freuen uns schon riesig da-
rauf! Dazu aber im nächsten 
Amtsblatt mehr. 

Bis dahin grüßen Groß und 
Klein aus dem Märchenland

Schulanfänger – Schulanmeldung 2023/2024
Grundschule Callenberg im Ot Langenberg

Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2023/2024 findet am 

06.09.2022  von 8.00 – 17.00 Uhr 
und am 
07.09.2022  von 8.00 – 13.00 Uhr

in der Grundschule Callenberg im OT Langenberg statt. Wir bit-
ten alle Eltern der Gemeinde Callenberg, deren Kind im Zeitraum 
01.07.2016 bis 30.06.2017 geboren wurde, um Anmeldung laut 
SOGS § 3 an unserer Grundschule. Des Weiteren müssen auch 
die für das Schuljahr 2022/2023 zurückgestellten Kinder erneut 
angemeldet werden. Mitzubringen sind

  Anmeldeformular (von beiden Sorgeberechtigten 

 unterschrieben)
  Geburtsurkunde des Kindes
  Nachweis über gemeinsames bzw. alleiniges 
 Sorgerecht bei getrenntlebenden Eltern oder nicht 
 in der Geburtsurkunde eingetragenen Vaterschaften

Das Formular zur Schulanmeldung liegt dem Amtsblatt bei bzw. 
ist über folgende Internetseiten abrufbar: www.grundschulecal-
lenberg.de oder www.gemeindecallenberg.de   
Sollten Sie den o.g. Termin nicht wahrnehmen können, ist auch 
eine telefonische Terminabsprache möglich (03723/444 24). 

Schulleitung
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Seite 1 von 3 
 

Name und Anschrift der Grundschule 
 
 
Grundschule Callenberg im OT Langenberg 
Am Sportplatz 2 
09337 Callenberg 

 Anmeldung zur Aufnahme in die 
Grundschule 

 

Schuljahr _________ (Schulbeginn: ______) 
 
Anmeldetermin:                      
 
Benötigte Unterlagen (zusätzlich zum Anmeldeformular):  
- Geburtsurkunde oder entsprechender Nachweis über die     
Identität des Kindes (Personalausweis; Kinderreisepass etc.) 
- Nachweis bei alleinigem Sorgerecht (aktuelle sog. Negativbe-
scheinigung des Jugendamtes oder gerichtliche Entscheidung) 

 

Angaben zum Kind1 
 

Name Vorname Geschlecht 
  ☐ weiblich  ☐ männlich  ☐ divers 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 
 
Geburtsdatum Geburtsort  
  
Religionszugehörigkeit Gewünschtes Unterrichtsfach2  
☐ nein ☐ ja: ☐ Ethik ☐ Evangelische Religion  ☐ Katholische Religion (extern nachmittags)  
Besuch einer Kindestageseinrichtung im Jahr vor der Schulaufnahme 
☐ nein ☐ ja (Name der Einrichtung und Anschrift): 

 
Freiwillige Angaben zum Kind 
 

Staatsangehörigkeit Gesprochene Sprachen, falls diese nicht oder nicht ausschließlich Deutsch sind3 
  
Art und Grad einer Behinderung und chronische Krankheiten, soweit sie für den Schulbesuch von Bedeutung sind4 
 

Diese Angaben sind freiwillig. Mit der Angabe dieser Daten willigen Sie in die Verarbeitung zu den in den Fußnoten 3 und 4 
genannten Zwecken ein. Sie können Ihre Einwilligungen jederzeit, auch einzeln, mit Wirkung für die Zukunft durch Mitteilung 
gegenüber der Schule widerrufen. 
 
Angaben zum 1. Personensorgeberechtigten 
 

☐ Mutter ☐ Vater ☐ Sonstiger Personensorgeberechtigter  
Name Vorname  
   
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (falls abweichend vom Kind) Telefonnummer 
  

 

Angaben zum 2. Personensorgeberechtigten 
 

☐ Mutter ☐ Vater ☐ Sonstiger Personensorgeberechtigter  
Name Vorname  
   
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (falls abweichend5) Telefonnummer (falls abweichend5) 
  

 

Notfalladresse, falls die Personensorgeberechtigten nicht erreichbar sind 
 

Name Vorname  
   
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort Telefonnummer  
  

 

Tag der Anmeldung Unterschrift aller Personensorgeberechtigten 
  
 

Notizen der Schule  

☐ Nachweis(e) lag(en) vor 

☐ Kopie der Anmeldeunterlagen für Personensorgeberechtigte 
 

                                                
1 Die Angaben werden erhoben auf Grundlage von § 3 Abs. 7 der Schulordnung Grundschulen bzw. Ihrer Einwilligung.  
2 Schüler nehmen am Religionsunterricht ihres Bekenntnisses teil, sofern sie nicht von den Eltern bzw. Personensorgeberech-
tigten abgemeldet werden. 
3 Die Angabe dient zur Sprachförderung Ihres Kindes. 
4 Die Angabe soll gewährleisten, dass Ihr Kind entsprechend unterrichtet wird/ die entsprechende Aufmerksamkeit erhält (z. B. 
bei erster Hilfe).  
5 Falls abweichend von den Angaben zum 1. Personensorgeberechtigten. 
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Donnerstag, 19. Mai 2022 von 
15.00  18.00 Uhr
Grundschule Callenberg im OT 
Langenberg

• Eröffnungsprogramm 15.00 
Uhr im Turnhallengelände
• Kaffee und Kuchen im Schü-

lercafé ab 15.00 Uhr
• Tombola ab 15.30 Uhr (Förderverein)
• Präsentationen im Schulgebäude

• Bastel und Mitmachangebote
• Roster vom Grill auf dem Schulhof ca. 16.00 Uhr
• ab 17.30 Uhr Abschlussprogramm in der Turnhalle 

Einladung zum Frühlingsfest
mit tag der offenen tür

SIE SInD ALLE HERZLICH EInGELADEn!

Hallo liebe Oldtimerfreunde, 

unser nächstes Treffen in der Gaststätte „Erholung“ in Langen-
chursdorf findet am Donnerstag, dem 02. Juni 2022 um 19.30 
Uhr statt.

Swen Junghans 

Einladung 

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Callenberg informiert und möchte Sie herzlich einladen:

KIRCHEnnACHRICHtEn

Sonntag, 15.05. 
 08.45 Uhr, Gottesdienst in Falken 
 10.15 Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit 
 Tauferinnerung und Kindergottesdienst 
 in Grumbach 

Sonntag, 22.05. 
 08.45 Uhr, Gottesdienst in Callenberg 
 10.15 Uhr, Abendmahlsgottesdienst in Langenberg 

Donnerstag, 26.05., Christi Himmelfahrt 
 10.00 Uhr, Ausflugsgottesdienst mit 
 Kindergottesdienst mit anschließendem Imbiss in
 der Feuerwehr in Grumbach 

Sonntag, 29.05. 
 08.45 Uhr, Gottesdienst in Langenchursdorf 
 10.00 Uhr, Jubelkonfirmation mit 
 Kindergottesdienst in Callenberg 

Sonntag, 05.06., Pfingstsonntag 
 10.00 Uhr, Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
 in Grumbach 
 10.15 Uhr, Gottesdienst mit Taufe in Falken 

Montag, 06.06., Pfingstmontag 
 10.00 Uhr, Ausflugsgottesdienst Freilichtbühne 
 Grünfelder Park in Waldenburg 

Sonntag, 12.06. 
 10.00 Uhr, Jubelkonfirmation mit 
 Kindergottesdienst in Langenchursdorf 
 10.00 Uhr, Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
 in Callenberg

Termine für Zusammenkünfte in Gruppen und Kreisen entneh-
men Sie bitte dem Kirchenbote, den Aushängen in unseren 
Schaukästen oder informieren Sie sich in den Pfarrämtern.

Öffnungszeiten Pfarramt: 
Schulstr. 20, 09337 Callenberg/ OT Langenchursdorf 
Di   15.0018.00, 
Mi und Do   09.0012.00 Uhr, 
Mo und Fr   geschlossen 
Erreichbarkeit:  
Telefon:   037608/ 22705 Fax: 037608/ 28351 
EMail:   kg.langenchursdorf_langenberg@evlks. 
  www.kirchelangenchursdorf.de 

Öffnungszeiten Kirchkasse und Friedhofsverwaltung in Callen-
berg, Hauptstr. 50: Donnerstags 14.00 Uhr – 17.00 Uhr (für Be-
stattungsanmeldungen nach telefonischer Anmeldung auch au-
ßerhalb der Öffnungszeit) 
Erreichbarkeit: Tel.: 037608 / 21719 Fax.: 037608 / 15123 EMail: 
kg.callenberg@evlks.de Internet: https://kirchgemeindecallen-
berggrumbach.de
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Wir bedrucken Papier... 

Flyer

Kalender

Etiketten

Geschäftspapiere

Plakate

Postkarten

Zeitschriften

Bücher

Glückwunschkarten

Speisekarten

Präsentationsmappen

... ein, zwei oder fünffarbig

Prägen

Binden

Lackieren

Stanzen

Wir verwirklichen Ihre Ideen...

zu leistungsstarken Produkten - 
fl exibel, zeitnah und in erstklassiger QualitäT -

mit modernsten Maschinen und innovativer Veredlungstechnologie -
Gemeinsam fi nden wir bezahlbare Lösungen für Ihre Druckprodukte -

Ihr Team der  

Frankenberger StraSSe 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 - 41 42 33 · Fax:  0371 - 41 15 17

E-Mail: info@druckerei-daemmig.de
www.druckerei-daemmig.de

Durchschreibesätze

bis zu einer Stärke von 1 mm
bis zu einem Format von DIN A1+

und veredeln mit hochwertigen Glanz- sowie Mattfolien.

Wir freuen uns auf SieFalzen

AA 
C-Glösa 

AA 
C-Ost 

AD 
C-Nord 

AA 
C-Süd 

A4

A72

A4

Chemnitz

Layout + Design Verlag
Frankenberger Straße 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 422431 · Fax: 0371 411517
eMail: info@layoutunddesign-verlag.de

Privater Anzeigenauftrag
(bitte vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer und/oder eMail-Adresse anzugeben)

Ihr gewünschter Text:

Im Amtsblatt:   Stadtbote Waldenburg  Amtsblatt Callenberg

 Amtsblatt Gornau   Stadtkurier Zschopau

Im Monat:    Januar  Februar   März

 April   Mai  Juni

 Juli  August  September

 Oktober  November  Dezember

Zu meinen Angaben:  Name: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Telefon:  

eMail:  

Bezahlung:  Ihre Anzeige können Sie per Vorkasse oder ganz bequem per PayPal bezahlen.

 Vorkasse  PayPal

  

Datum, Unterschrift

Bitte schicken Sie Ihren Anzeigenauftrag per Fax, eMail oder via Post.

Die Rechnung erhalten Sie dann per eMail oder Post mit der ausgewählten Bezahlform.

layout

ve
rla

g

design
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Wir bedrucken Papier... 

Flyer

Kalender

Etiketten

Geschäftspapiere

Plakate

Postkarten

Zeitschriften

Bücher

Glückwunschkarten

Speisekarten

Präsentationsmappen

... ein, zwei oder fünffarbig

Prägen

Binden

Lackieren

Stanzen

Wir verwirklichen Ihre Ideen...

zu leistungsstarken Produkten - 
fl exibel, zeitnah und in erstklassiger QualitäT -

mit modernsten Maschinen und innovativer Veredlungstechnologie -
Gemeinsam fi nden wir bezahlbare Lösungen für Ihre Druckprodukte -

Ihr Team der  

Frankenberger StraSSe 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 - 41 42 33 · Fax:  0371 - 41 15 17

E-Mail: info@druckerei-daemmig.de
www.druckerei-daemmig.de

Durchschreibesätze

bis zu einer Stärke von 1 mm
bis zu einem Format von DIN A1+

und veredeln mit hochwertigen Glanz- sowie Mattfolien.

Wir freuen uns auf SieFalzen

AA 
C-Glösa 

AA 
C-Ost 

AD 
C-Nord 

AA 
C-Süd 

A4

A72

A4

Chemnitz

Layout + Design Verlag
Frankenberger Straße 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 422431 · Fax: 0371 411517
eMail: info@layoutunddesign-verlag.de

Privater Anzeigenauftrag
(bitte vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer und/oder eMail-Adresse anzugeben)

Ihr gewünschter Text:

Im Amtsblatt:   Stadtbote Waldenburg  Amtsblatt Callenberg

 Amtsblatt Gornau   Stadtkurier Zschopau

Im Monat:    Januar  Februar   März

 April   Mai  Juni

 Juli  August  September

 Oktober  November  Dezember

Zu meinen Angaben:  Name: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Telefon:  

eMail:  

Bezahlung:  Ihre Anzeige können Sie per Vorkasse oder ganz bequem per PayPal bezahlen.

 Vorkasse  PayPal

  

Datum, Unterschrift

Bitte schicken Sie Ihren Anzeigenauftrag per Fax, eMail oder via Post.

Die Rechnung erhalten Sie dann per eMail oder Post mit der ausgewählten Bezahlform.

layout

ve
rla

g

design
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AUSFAHRtEn / VERAnStALtUnGEn

Dienstag, 21. Juni 2022
Donnerstag, 30. Juni 2022

Bad Langensalza ist eine Kurstadt im 
UnstrutHainichKreis in Thüringen. Sie 
verfügt über eine Altstadt mit reichhal-
tiger historischer Bausubstanz. Genie-
ßen Sie das etwas andere Fahrvergnü-
gen mit der TschuTschuBahn „Molly“. 
Sie führt uns durch die historische Alt-

stadt, vorbei an reizvollen Fachwerkhäusern, schönen Kirchen 
und Gebäuden einer langjährigen Kurstadtgeschichte.
In der Villa Italia werden wir die Mittagspause einlegen. Anschlie-
ßend spazieren wir durch den Rosengarten. Auf einem 18000 qm 
großen, ehemaligen Fabrikgelände bieten sich fast 450 Rosen-
arten und sorten dem Auge des Besuchers dar. Unter Rosen-
kennern gilt der Bad Langensalzaer Rosengarten als einer der 
schönsten Deutschlands, 
wie auch das 2002 verlie-
hene Prädikat „Rosenstadt“ 
beweist.
Das Kaffeetrinken genießen 
wir im angrenzenden Rosen-
cafe. Nach so viel Schönem 
treten wir froh gelaunt die 
Heimreise an.

Rosen in großer Auswahl. Kommen Sie doch mit!

Ablauf der Fahrt:

21.06.2022 06:45 Uhr ab Wolkenburg, 
  07:00 Uhr Waldenburg,
  Callenberg, 
  07:15 Uhr Reichenbach, 

    Ihle, Katze, 
  ca. 07:30 Uhr Bahnhof KarlMayStraße, 
  PKP, Vinora 
30.06.2022 07:10 Uhr ab Hermsdorf Autohaus, 
  07:30 Uhr Langenchursdorf Goldene Aue, 
07:45 Uhr  Falken, Langenberg, Meinsdorf
10:30 Uhr Stadtrundfahrt mit der TschuTschuBahn
12:00 Uhr Mittagessen
13:30 Uhr Rosengarten
15:30 Uhr Kaffeetrinken
16:30 Uhr Rückreise 

Wenn Sie an dieser Fahrt teilnehmen möchten oder Fragen dazu 
haben, melden Sie sich bitte bei Frau Doehler 03723/701187 oder  
0173/6997546 oder bei Frau Wunderlich 0173/6997547, HOTABS 
mbH, Goldbachstraße 13, 09353 Oberlungwitz.

Welche coronabedingte Maßnahmen erforderlich werden sollten, 
bitten wir vorher bei Frau Doehler zu erfragen! Danke!

Die nächste Ausfahrt ist für den 19. und 21. Juli 2022 nach Bay-
reuth geplant.

Kurstadt Bad Langensalza

Preis: 75,00 €

Klettercamp

Vom 01.08.05.08.2022 geht es wieder in die 
Sächsische Schweiz zum Klettern. An 5 Tagen 
dreht sich alles um Outdoor, Spaß und Sport. Mit 

Klettern am Felsen, Abseilen, Trekking, Klettersteig gehen, Höh-
lenwanderung und vielem mehr ist Einiges geboten.

Teilnehmeralter: 11 bis 15 Jahre; Anmeldeschluss 31.05.2022; 
Preis 199,€ 

Rückfragen und Anmeldung unter: Kreissportjugend Zwickau, 

Angy Thieme, Stiftstr. 11, 08056 Zwickau, Tel. 0375/8189110

EMail: thieme@kreissportbundzwickau.de

Angy Thieme
Vereinsberaterin Sportentwicklung
 
Kreissportbund Zwickau
Stiftstraße 11
08056 Zwickau
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Preis: 75,00 €

SOnStIGES

Zusammenkünfte im Königreichssaal

Jehovas Zeugen führen weltweit wieder Präsenzzusammen-
künfte durch

Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von schwierigen 
Verhältnissen, Diese machten auch um das Glaubensleben der 
Zeugen Jehovas in unserer Gemeinde Callenberg keinen Bo-
gen. Deswegen ist die Freude besonders groß, dass ab dem 01. 
April wieder Zusammenkünfte in unserem Königreichssaal in 

LimbachOberfrohna stattfinden. Dazu möchten wir gern alle in-
teressierten Personen einladen.Die Teilnahme ist kostenfrei und 
unverbindlich. Die Zusammenkünfte finden Mittwochs um 19:00 
Uhr und sonntags um 10:00 Uhr statt. Das Thema am Sonntag 
den 15.Mai lautet: Wahre Freundschaft mit Gott und den Mitt-
menschen. 

Zusätzliche Informationen gibt es auch auf der Website jw.org.

… aus der Europäischen Oberschule Waldenburg

Ab dem Schuljahr 
2022/23 gibt es 
das „Sportprofil“ 
an der Oberschule 
Waldenburg

Der Trägerver-
ein Europäisches 
Gymnasium Wal-
denburg e.V. , der 
SV Waldenburg 

und der Chemnitzer FC gehen zukünftig gemeinsame Wege. Die 
geschlossene Kooperation kam im Rahmen des Aufbaus eines 
Schulverbundsystems für den Breitensport zustande und bietet 
Kindern und Jugendlichen ab dem Schuljahr 2022/23 das sport-
liche Profil „Sport und Bewegungserziehung“ an. Ziel des Ver-
bundsystems ist es, sportinteressierte Kinder aus dem Breiten-
sport zu integrieren und die Auswirkungen der gesellschaftlichen 
Entwicklung aufgrund der CoronaPandemie im Kinder und Ju-
gendalter entgegenzuwirken. Ein breites sowie vielfältiges Be-
wegungsangebot soll dies ermöglichen. Dabei ist das sportliche 

Profil „Sport und Bewegungserziehung“ in den Stundenplan mit 
zwei zusätzlichen Sportstunden integriert.

Darüber hinaus erweitert der CFC mit dem SV Waldenburg 1844 
e.V. sein FörderstützpunktAngebot in der Region. Damit bietet 
der Chemnitzer FC einmal wöchentlich für die Jahrgänge 2009 
bis 2011 und 2012 bis 2015 eine zusätzliche Trainingseinheit für 
bewegungs und fußballtalentierte Spielerinnen und Spieler auf 
dem Sportgelände des SV Waldenburg an. 
„Wir freuen uns sehr, neuer Förderstützpunkt des CFC zu wer-
den. Nachwuchsarbeit und Talentförderung durch verschiedens-
te Partnerschaften, Fußballcamps und turniere werden beim 
SV Waldenburg von jeher großgeschrieben. Gerade die Bambi-
ni – und jüngsten JuniorenTeams erfahren bei uns eine hohe 
Nachfrage. Wir haben jede Menge sportbegeisterte Mädchen 
und Jungen der genannten Jahrgänge im Verein, die wir adäquat 
fördern möchten. Auch unsere vielen engagierten Trainer und 
Übungsleiter können von dieser Kooperation nur profitieren. Es 
ist für uns als Verein eine große Freude, mit so einem renommier-
ten Partner, wie dem CFC, zusammenzuarbeiten“, so Jörg Götze 
vom SV Waldenburg 1844 e. V..

… aus dem trägerverein Europäisches Gymnasium Waldenburg e.V. 

Europa zu Gast in 
Waldenburg

Unter dem Motto „Eu-
ropa zu Gast in Wal-
denburg“ finden in den 
Räumen des Europä-
ischen Gymnasium 
Waldenburg Podiums-
gespräche für Jeder-

mann statt, in denen Referenten aus verschiedenen Bereichen, 
wie z.B. Politik, Medien oder Kultur, ihr Wissen an das Publikum 
weitergeben. In den vergangenen Wochen konnten wir bereits 
einige spannende Gespräche, u.a. mit Museumsexperten zum 
Thema „Wie die Mumie nach Waldenburg kam“ führen. 

Am 26. April.2022 beehrte unsere Schule der Direktor der Säch-

sischen Landeszentrale für politische Bildung (SLpB), Herr Dr. 
Roland Löffler und nahm an dem öffentlichen Podiumsgespräch 
teil, das von den Geschichts und GRWLehrern, Prof. Dr. Nor-
bert Spannenberger und Andreas Klöden, moderiert wurde. Was 
bedeutet politische Bildung konkret „heute“ und „in Sachsen“? 
Diese Schwerpunkte wurden auch anhand der Fragen des Audi-
toriums besonders intensiv diskutiert. Rund 40 Gäste waren an-
wesend und konnten wissbegierig dem politischen Gesprächen 
folgen. Zum Auftakt gab es musikalische Klänge von der Jugend-
kunstschule Waldenburg. 

Und auch in der kommenden Veranstaltung am 17. Mai 2022, 
wird es wieder interessant. Gunnar Tichy, Redaktionsleiter von 
Radio Zwickau ist zu Besuch und wird sein Wissen über die Me-
dienlandschaft und deren Nutzung weitergeben. 
Los geht es ab 18.00 Uhr in der Aula des Europäischen Gymna-
sium Waldenburg. 
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Ein guter Partner in Ihrer Region

Kontakt:  Badegasse 1, 09337 HohensteinEr.
       Telefon: 03723/42001
       Telefax: 03723/42868
       Email: verwaltung@drkhohensteiner.de 
  Internet: www.drkhohensteiner.de
  
Öffnungszeiten unserer Kreisgeschäftsstelle:
Mo, Mi, Do  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 

  13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-Er.,
Herrmannstraße 42
Öffnungszeiten: Dienstag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienebestimmungen und fol-
gen Sie den Hinweisen unseres Personals.

Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er. , Badegasse 1
Unsere Spendenannahmestelle bleibt bis auf Weiteres geschlos-
sen. Bitte nutzen Sie unsere Altkleidercontainer vor unserer Ge-
schäftsstelle.

Öffnungszeiten ab 09.05.2022 
 
              
Corona-Testzentrum HOT 
DRK KV Hohenstein-Ernstthal e.V. 
„Schützenhaus“ (kleiner Saal) 
Logenstr. 2 
09337 Hohenstein-Ernstthal 
Info-Tel.: 03723-769023 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 

 
       Kreisverband Hohenstein-Ernstthal e.V. 
 

 
 
 
Montag  7.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Dienstag  9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  7.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag   9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Samstag  9.00 Uhr bis 16.00 Uhr     
Sonntag  8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
    
 
 
 
 

  Download Einwilligungserklärung          
 
     
 

Innungsfachbetrieb für
KLEMPNER-, SANITÄR-, KLIMA-

UND HEIZUNGSTECHNIK

IHK infomiert

Die IHK Chemnitz, Regio-
nalkammer Zwickau, Äußere 
Schneeberger Str. 34, 08056 

Zwickau bietet Unternehmern und Gründungsinteressenten re-
gelmäßig kostenfreie Sprechtage an. Eine Anmeldung ist unbe-
dingt erforderlich, Durchführung entsprechend der aktuell gel-
tenden CoronaVerordnung  telefonisch, virtuell oder persönlich
Sprechtag Unternehmensnachfolge
Beratung zur Vorbereitung der Unternehmensnachfolge und Be-
gleitung im Nachfolgeprozess
Donnerstag 19.05.2022
Donnerstag 23.06.2022
Information und Anmeldung: Thomas Hüttner, Tel. 0375 8142220
Finanzierungssprechtag (virtuell) mit der Bürgschaftsbank / der 
SAB
Mittwoch, 01.06.2022, 09:00 – 16:00 Uhr
Information und Anmeldung: Ina Burkhardt, Tel. 0375 8142360
Existenzgründungsberatung /StarterCenter
kostenfreie, individuelle Beratung zu den ersten Schritten in die 
Selbständigkeit (Haupt und Nebenerwerb) sowie zu gewerbe-
rechtlichen Bestimmungen und Erlaubnissen, Brancheninforma-
tionen, individuelles Informationsmaterial, Konzeptprüfung
täglich, 08:00 15:00 Uhr, telefonisch, virtuell oder persönlich (mit 
Terminvereinbarung)
Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 8142360
Telefonsprechstunde für Förderung und Finanzierung
Beratung zu aktuellen Förder und Finanzierungsprogrammen 

für Unternehmen und Existenzgründer 
Donnerstag, 12.05.2022, 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag, 16.06.2022, 09:00 – 12:00 Uhr
Veranstaltungstermine
2. Zwickauer Visitenkartenparty  Darf ich Ihnen meine Karte ge-
ben?
Kontakte knüpfen, Informationen austauschen, Unternehmen 
kennenlernen – für interessierte Unternehmer aller Branchen
Donnerstag, 19. Mai, 16:00 – 20:00 Uhr, KulturWeberei, Seiler-
straße 1, 08056 Zwickau
Information und Anmeldung: Kathrin Buschmann, Tel. 0375 814
2110
www.chemnitz.ihk24.de mit der Eingabe der VANr. 123160809 
(Suchfunktion)
kathrin.buschmann@chemnitz.ihk.de
Schulung zur LebensmittelhygieneVerordnung (LMHV) und be-
trieblichen Eigenkontrolle
(Für Gaststätten und Lebensmittelhandel)
Montag, 23. Mai 2022, 8:30 bis 15:00 Uhr
Information und Anmeldung: Kathrin Stiller, Tel. 0375 8142300
www.chemnitz.ihk24.de mit der Eingabe der VANr. 123118179 
(Suchfunktion)
kathrin.stiller@chemnitz.ihk.de
Workshopreihe für Gründer und Jungunternehmer 
Modul I und II:  Dienstag, 28.06.2022, 9:00 – 12:00; 13:00 – 
16:00
Modul III:  Donnerstag, 30.06.2022, 9:00 – 12:30

Anzeige
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grundlegendes Praxiswissen für die Gründung und Führung ei-
nes kleinen bzw. mittelständischen Betriebes, Unterstützung bei 
der Erarbeitung eines Unternehmenskonzeptes sowie des Kapi-
talbedarfs und Finanzierungsplans.
Alle Infos und Anmeldung unter www.chemnitz.ihk24.de, mit der 
Eingabe der VANr. 123156952 (Suchfunktion); Informationen Ina 
Burkhardt, Tel.: 0375 8142360.

OnlineInformationsveranstaltung „Erfolgreich online buchbar  
Starke Internetpräsenz für Ihr Beherbergungsunternehmen“
Dienstag, 05.07.2022, 14:00  16:00 Uhr, online über „Zoom“
Information und Anmeldung: Kathrin Stiller, Tel. 0375 8142300
www.chemnitz.ihk24.de mit der Eingabe der VANr. 123162037 
(Suchfunktion)
kathrin.stiller@chemnitz.ihk.de

Anzeigen

Tischler/Tischlerin (m/w/d) 

gesuchT

hermine.gerber@toms-gerber.de |   +49 157 50 78 55 88

Wir bieten Dir
•	Abwechslungsreiche	Aufgaben
•	Motiviertes	und	familiäres	Team
•	Attraktive	Vergütung	
•	Zusatzleistungen	(Tankgutscheine,	
Weihnachtsgeld,	Zuschuss	Kinderbetreuung,	
Vermögenswirksame	Leistungen)
•	37,5-Stunden-Woche
•	Getränke	und	Arbeitskleidung	gestellt
•	Weiterbildungsmöglichkeiten

Ansprechpartnerin: 
Frau	Hermine	Gerber	

Toms Gerber GmbH 
OT	Meinsdorf	
Langenberger	Str.	11	
D-09337	Callenberg jetzt 

bewerben

holz ist dein element?  
dann werde Teil unseres Teams! 

Die Toms Gerber GmbH sucht Dich  
mit Begeisterung für den Werkstoff 
Holz. Erschaffe mit uns schöne und  
einzigartige Produkte.

Deine Tätigkeit
•	Herstellen	von	Formteilen,	Post-	
forming‐	und	Verbundelementen	
sowie	Möbelfertigteilen

•	Bedienen	CNC‐gesteuerter		
Holzbearbeitungsmaschinen

Dein Profil
•	Abgeschlossene	Tischlerausbildung		
oder	andere	handwerkliche	Ausbildung	und	
Kenntnisse	über	(Holz-)Werkstoffe

•	Technikbegeisterung	+	Maschinenkenntnis
•	CNC-Kenntnisse	von	Vorteil

Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes. (Volksweisheit)

Wir nehmen uns Zeit für Sie.
Wir sind TAG und NACHT für Sie da.

Familienunternehmen seit 10 Jahren:
LIMBACH-OBERFROHNA – Johannisplatz 4/2 (Bachstraße)
Tel. 03722 / 8 56 26

Bestattungen

Inh. Martina Spindler-Lang

Verschenken Sie sonnige Glückwünsche in einer originellen Anzeige!layout

ve
rla

g

design

Jetzt beraten lassen, Online unter layoutunddesign-verlag.de
oder Telefon 0371/422431
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WIR BIETEN: 

• Rentenkasse für die Altersvorsorge der Mitarbeiter (m/w/d)

• Unfallversicherung – 365 Tage im Jahr, weltweit

• Bezahlte Schulungen und Qualifizierungen

• Verschiedene Prämienmöglichkeiten

• Mitarbeiterjahresgespräche

• Jubiläums- und Geburtstagsgeschenke

• Mitarbeiterevents und Ausflüge

• Mitarbeiterapp zur Kommunikation

• Fahrtkostenzuschuss

• u.v.m

EINFACH DIREKT
ONLINE BEWERBEN

www.dieschneidergruppe.de/karriereDie Schneider Gruppe GmbH  

VOLLZEIT • UNBEFRISTET
KRAFTFAHRZEUGMECHATRONIKER (m/w/d)

Wir suchen an unseren Standorten ab sofort:

IHRE AUFGABEN:

• Sicherstellung einer schnellen und dem Bedarf der Kunden-
fahrzeuge gerechten Wartung, Inspektion und Reparatur  
inklusive kontinuierlichen Qualitätskontrollen unter Anwend- 
ung der entsprechenden Prüfmethoden und Prüfmittel  
gemäß den Anweisungen der Hersteller

• Fehlersuche und Erstellung von Diagnosen
• Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten, Funk-

tionsprüfungen der Fahrzeuge im Rahmen des Reparaturauf-
trages

• Fahrzeuge aus-, um- und nachrüsten
• Durchführung von Vorbereitungen der Fahrzeuge für die Prü-

fungen nach amtlichen Vorgaben

AUCH OHNE BEWERBUNG ZUM ERSTEN KENNENLERNGESPRÄCHbewerbung@dieschneidergruppe.de0371 / 45000 -1044

Hohenstein-Ernstth.
Külzplatz 7
Limbach-Oberfr.
Ingelheimer Str. 3

Anfragen und Anmeldung
vor Ort 15:15 - 17:15 Uhr oder telefon.
Hot 03723/769214 / LIO 03722/469080
www.meine-lernhilfe.de

Unterricht auch
in den Ferien


